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1. Der Regierungsrat
als Gesamtbehdrde

14 Schwerpunkte der Regierungstitigkeit

1141 Arbeit des Regierungskollegiums

Der Regierungsrat bestimmt unter Vorbehalt der Zusténdigkeiten
des Grossen Rates die Ziele des staatlichen Handelns. Bei ihm liegt
die primére FUhrungsrolle bei der Planung der staatlichen Auf-
gaben, bei der Blndelung der Krafte der Verwaltung und bei der
externen Koordination mit dem Bund und andern Kantonen. Der
Regierungsrat soll im Sinne der Friherkennung Probleme recht-
zeitig orten, die Entwicklung in Staat und Gesellschaft voraus-
schauend beurteilen und rechtzeitig die erforderlichen Massnah-
men treffen. Diese in der Verfassung angelegten Pflichten des Re-
gierungsorgans stellen fur die Mitglieder des Regierungsrates eine
standige Herausforderung dar. Die Verfassung verknUpft auch das
Kollegial- mit dem Departementalprinzip. Die Mitglieder des Regie-
rungsrates haben die politische Verantwortung fur die Leitung ihrer
Direktion zu Ubernehmen. Dartiber hinaus sind sie Mitglieder des
Kollegialorgans, welches seine Entscheide aus einer Gesamtschau
heraus zu treffen hat.

Die Artikel 86ff. der Verfassung weisen dem Regierungsrat eine
Reihe von Aufgaben zu. Einen Teil dieser Aufgaben erflillt der
Regierungsrat in enger Zusammenarbeit mit dem Grossen Rat: Vor-
bereitung der Geschéfte des Grossen Rates, Vollzug der Gesetzge-
bung und weiterer Beschliisse des Grossen Rates, Berichterstat-
tung an den Grossen Rat, Erflillung von Auftragen des Parlaments.
Die Tatigkeit des Regierungsrates steht unter der Oberaufsicht des
Parlaments. In diesem Rahmen finden auch Flhrungs- und Kont-
rollgesprache mit den standigen Kommissionen des Grossen Rates
statt. Diese Gesprache bilden eine unverzichtbare Voraussetzung
fur die Kohérenz staatlichen Handelns. Diese Gesprache kénnen
dann ihre volle Wirkung entfalten, wenn sie auf die grundlegenden
und wichtigen Fragen ausgerichtet werden. Dies gilt auch fir die
zahlreichen Anliegen, die dem Regierungsrat auf schriftichem Weg
unterbreitet werden. Die Verfassung hat die Regierung nicht nur als
Auftragsnehmerin des Parlaments konzipiert. Dem aus einer direk-
ten Volkswahl hervorgegangenen Regierungsorgan kommt eine
eigenstandige politische Verantwortung zu. Der Regierungsrat ver-
tritt den Kanton nach innen und nach aussen (Art. 90 Bst. a KV). Er
plant und koordiniert die Tatigkeiten des Kantons und hat eine
eigene wichtige Rolle im Rahmen der Rechtsetzung. Er sorgt flr
eine rechtmassige, birgernahe und wirkungsvolle Verwaltungs-
tatigkeit. Ein Grundsatz der wirkungsorientierten Verwaltungsfuh-
rung ist also bereits in der Verfassung vom 6. Juni 1993 enthalten.
Der Regierungsrat trifft sich in der Regel wochentlich zu ordent-
lichen Sitzungen. Dartiber hinaus flhrte er im Berichtsjahr zehn
Klausursitzungen durch, die der Behandlung wichtiger Fragen
ausserhalb der Tagesaktualitat gewidmet waren. Diskutiert wurden
grundlegende Fragen der Finanzpolitik und der wirtschaftlichen
Entwicklung, des Bildungswesens, der Kommunikation der Regie-
rungspolitik, der Spitalversorgung und der rdumlichen Entwicklung
(Richtplan). Dartiber hinaus befasste sich der Regierungsrat mit der
wirkungsorientierten Verwaltungsftihrung und mit dem Gesetz Gber
die Steuerung von Finanzen und Leistungen. Eingehend hat sich
der Regierungsrat auch mit dem Bericht des Wirtschaftsrates aus-
einander gesetzt. Weitere Themen bildeten Fragen der Sicherheits-
und der Energiepolitik sowie das Verhaltnis des Kantons zu den ge-
mischtwirtschaftlichen Unternehmen.

Die Geschéaftsprifungskommission des Grossen Rates hat in ihrem
Bericht vom 14. August 2001 Uber den Verwaltungsbericht 2000

und die Verwaltungsbesuche 2001 Empfehlungen formuliert. Zu

den drei Empfehlungen betreffend Verwaltungsbericht und Richt-

linien der Regierungspolitik nimmt der Regierungsrat wie folgt Stel-
lung:

— Aufzeigen von Schwachstellen und Losungswegen im Verwal-
tungsbericht: Der Regierungsrat hat die Direktionen eingeladen,
bei der Berichterstattung Artikel 62 Absatz 2 Buchstabe d des
Grossratsgesetzes vermehrt Beachtung zu schenken.

— Regierungsrichtlinien mit Gesamtstrategie, Priorisierung, Ver-
zichtsplanung und Uberprtfbaren Massnahmen: Am 15. Oktober
2001 fand eine Aussprache zwischen Delegationen der Ge-
schéftsprifungskommission und des Regierungsrates statt. In
diesem Rahmen wurden Grundsatze der politischen Planung
diskutiert. In der Zwischenzeit wurde festgelegt, dass die neuen
Richtlinien der Regierungspolitik eine stéarkere Priorisierung ent-
halten, mit der strategischen AufgabenUberpriifung und mit den
Empfehlungen des Wirtschaftsrates abgestimmt werden sowie
Aussagen enthalten, die Uber die Legislatur hinausweisen.

— Strategie flr nachhaltige Starkung des wirtschaftlichen Wachs-
tums im Kanton Bern vorlegen: Der Regierungsrat hat sich einge-
hend mit den Empfehlungen des Wirtschaftsrates befasst. Folge-
arbeiten zur Entschuldung, zur Starkung des Wirtschaftswachs-
tums und zur Uberpriifung des Bildungssystems sowie der Kom-
munikation der Regierungspolitik wurden aufgenommen.

Im letzten Jahr der Legislatur fand eine Ersatzwahl in den Regie-

rungsrat statt. Am 4. Marz 2001 war Dr. Hans Lauri als Nachfolger

von Bundesrat Samuel Schmid zum Mitglied des Sténderates ge-
wahlt worden. Am 10. Juni 2001 wahlte das Volk Urs Gasche als
neues Mitglied des Regierungsrates. Der Regierungsrat teilte ihm
die Finanzdirektion zu. Am 3. September 2001 trat Regierungsrat
Urs Gasche sein Amt an.

11.2 Grundlagen der Staatsordnung

Berner Jura

Der Regierungsrat hat sich mehrfach mit dem kinftigen Sondersta-
tut des Berner Juras befasst. Im Marz 2002 sollen Leitsétze flr ein
Gesetz Uber das Sonderstatut fir den Berner Jura verdffentlicht
werden. Im Rahmen des interjurassischen Dialogs wurden wichtige
Schritte in Bezug auf die Umsetzung der Resolutionen der Inter-
jurassischen Versammlung und die Bildung gemeinsamer Institu-
tionen erzielt, wobei die Hochschule fiir Technik in St-Imier zu den
wichtigsten Projektrealisationen zahlt. Die beiden Kantonsregierun-
gen haben eine interkantonale Rahmenvereinbarung Uber die Bil-
dung gemeinsamer Institutionen unterzeichnet. Um der Resolution
Nr. 44 zur institutionellen Zukunft der interjurassischen Beziehungen
zustimmen zu kdénnen, hat sich der Regierungsrat fUr eine prazisere
Auslegung eingesetzt. Im Oktober hat er dieser Resolution schliess-
lich zustimmen kénnen.

Kantonswechsel der Gemeinde Vellerat

Dank des Spruchs des von beiden Kantonsregierungen eingesetz-
ten Schiedsrichters konnte das Verfahren fir den administrativen
Ubergang und die vermdgensrechtliche Auseinandersetzung im
Zusammenhang mit dem Kantonswechsel der Gemeinde Vellerat
abgeschlossen werden.



4 Regierungsrat

Reform der dezentralen kantonalen Verwaltung

Am 15. August verabschiedete der Regierungsrat einen Bericht an
den Grossen Rat, in welchem diesem empfohlen wurde, die Reform
auf der Basis der so genannten «Pragmatischen Optimierung»
weiterzuflihren und auf das Modell «Vision» mit finf Verwaltungs-
regionen zu verzichten. Der Grosse Rat verabschiedete indessen
am 21. November eine Planungserklarung, wonach in einem ersten
Schritt Elemente der pragmatischen Optimierung umzusetzen sind,
darliber hinaus aber auch eine grundlegende Reform der dezentra-
len kantonalen Verwaltung zu konkretisieren ist.

Agglomerationsstrategie

Gestlitzt auf eine Planungserklarung des Grossen Rates vom
20. November 2000, wonach der Regierungsrat gemeinsam mit
der ersten Uberpriifung der Strategie «Gemeinden» dem Grossen
Rat im-Jahre 2005 einen Bericht Uber die kinftige Strategie in Be-
zug auf die bernischen Agglomerationen vorzulegen hat, wurden
erste Arbeiten an die Hand genommen. Mit verschiedenen Stadte-
und Agglomerationsvertretern wurden im Frihjahr Gesprache Uber
die Zielsetzungen, Grundsatze und Massnahmen einer Agglomera-
tionsstrategie im Kanton Bern gefiihrt. Auf dieser Basis wurde ein
Aussprachepapier erarbeitet, das im Sommer sowohl dem Regie-
rungsrat als auch dem Kontaktgremium Kanton-Gemeinden zur
Kenntnis gebracht wurde. In der Folge wurde ein Vorschlag betref-
fend das weitere Vorgehen in Sachen Agglomerationsstrategie
Kanton Bern erarbeitet, dem der Regierungsrat am 12. Dezember
zugestimmt hat. Allgemein kann festgehalten werden, dass die Be-
deutung der Stadte und Agglomerationen als Zentren und Motoren
des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens anerkannt wird. Zu-
gleich ist man sich auch der besonderen Probleme dieser Regionen
bewusst geworden, welche fir die Zukunft neue Handlungsstrate-
gien erfordern.

Neue Verwaltungsflihrung (NEF 2000)

Das Berichtsjahr war gepragt von intensiven Arbeiten an der
gesetzlichen Grundlage fUr die breitere Einflhrung von NEF 2000,
an fachtechnischen Konzepten zur Kosten-, Leistungs- und Erlos-
rechnung (KLER) und an konkreten Umsetzungsarbeiten in
der Staatskanzlei und in den Direktionen. Am 17. Januar legte
der Regierungsrat fest, das Neue Finanzinformationssystem FIS
2000 im Rahmen des Gesamtprojekts NEF 2000 realisieren zu
lassen.

Der Regierungsrat verabschiedete am 19. September den gemein-
samen Antrag zum Gesetz Uber die Steuerung von Finanzen und
Leistungen (FLG). Dieses Gesetz bildet die rechtliche Grundlage flir
die breitere Einflhrung von NEF 2000. Es legt die Struktur und alle
wesentlichen Elemente des Steuerungsmodells NEF SOLL fest.
Das FLG enthalt im Wesentlichen eine Totalrevision des Finanz-
haushaltsrechts sowie Anderungen des Gesetzes (ber den Gros-
sen Rat und des Gesetzes Uber die Organisation des Regierungs-
rates und der Verwaltung. Die vom Regierungsrat verabschiedete
Vorlage ist das Ergebnis eines intensiven Dialogs zwischen der Um-
setzungskommission des Grossen Rates und der Projektleitung
NEF 2000.

Der Regierungsrat befasste sich im Jahr 2001 auch mit fachtechni-
schen Konzepten zur Kosten-, Leistungs- und Erlésrechnung. Er
genehmigte im Sommer ein Fachhandbuch und erklarte dieses flr
die Aufbauarbeiten der KLER in den Direktionen und der Staats-
kanzlei als verbindlich. Auf dieser Grundlage wurden ein Leitfaden
flr die Einfihrung der KLER und weitere Fachhandbiicher zur Zeit-
und Leistungserfassung, zur Anlagenbuchhaltung, zur Leistungs-
verrechnung und zu fiskalischen Erlésen erarbeitet.

Als weitere Grundlage flr die breitere Einflhrung von NEF 2000
wurden Elemente des neuen Finanzinformationssystems (FIS 2000)
entwickelt. Das FIS 2000 wird einerseits die bestehende Anwen-
dung KOFINA ablésen und gleichzeitig samtliche neuen Hilfsmittel
einflhren, die fur die FUhrung nach NEF-Grundséatzen notwendig
sein werden.

Die Direktionen und die Staatskanzlei konzentrierten sich-im Jahr
2001 auf die konkrete Umsetzung des Steuerungsmodells NEF
SOLL und der fachtechnischen Konzepte in ihren Aufgabenberei-
chen. Der Regierungsrat befasste sich am 11. Dezember anl&sslich
einer Klausursitzung mit der erstmals vorliegenden Ubersicht Gber
die Produktgruppen und Produkte der Kantonsverwaltung.

Im Dezember 2001 beschloss der Regierungsrat einen Zusatzkredit
flr das Projekt NEF 2000. Er nahm zur Kenntnis, dass insbeson-
dere im Bereich KLER mit zuséatzlichen Kosten zu rechnen sein wird
und dass eine Risikoanalyse des Projekts vorgenommen werden
muss.

11.3 Offentliche Ordnung und Sicherheit
Rechtsextremismus

Die Entwicklung des Rechtsextremismus im Kanton Bern und das
damit verbundene Gewaltpotenzial erfordern weiterhin volle Auf-
merksamkeit. Das Wachstum dieser unberechenbaren Szene mit
einer hohen Gewaltbereitschaft hat sich zwar verlangsamt und mit
rund 180 Rechtsextremisten/Skinheads mit Wohnsitz im Kanton auf
dem Niveau des Vorjahres eingependelt. Feststellbar sind dagegen
ein Anwachsen des «harten Kerns» und ein anhaltendes Nach-
rlcken jungerer Szenengénger. Angesichts des Kontrolldrucks der
Polizei besteht zudem eine noch stérkere Tendenz zu konspirativem
Verhalten. Organisierte Treffen werden immer weniger in 6ffent-
lichen Raumen abgehalten, und tber Mobiltelefone (SMS) bleibt die
Szene schnell mobilisierbar.

Bundeskriminalpolizei

Die Schaffung einer Bundeskriminalpolizei hat auf die bernischen
Strafuntersuchungsbehdrden (Polizei und Justiz) splrbar negative
Auswirkungen. Die Strafuntersuchungsbehdrden haben nennens-
werte personelle Abgénge von Fachleuten zu den neuen Bundes-
behorden und den damit verbundenen Verlust von Know-how zu
verkraften, vor allem in den Bereichen Organisierte Kriminalitat und
Wirtschaftskriminalitat. Dies gewichtet auch deshalb, da wesentli-
che Verfahrenskompetenzen in diesen Bereichen bei den Kantonen
verbleiben und fur die Rekrutierung sowie fur die Aus- und Weiter-
bildung des entsprechenden Fachpersonals kaum ausreichende
Zeit zur Verfugung steht. Unter dem hohen Rhythmus, den der
Bund bei der Realisierung seiner Vorhaben angeschlagen hat, sind
insbesondere Stadt- und Kantonspolizei Bern in der Forcierung der
Zusammenarbeit gefordert worden.

Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden

Der neue Gerichtspolizeivertrag ist am 1. Januar 2002 in Kraft ge-
treten; er Ubertragt in einzelnen spezialisierten Teilbereichen die
kriminalpolizeiliche Kompetenz der Kantonspolizei. Dadurch sind
21 Mitarbeitende der Stadtpolizei zum Kanton Ubergetreten und
nehmen dort ihre neuen Aufgaben wahr. Dieser Vertrag ist ein be-
deutender Schritt im Hinblick auf die Schaffung einer Polizeistruktur
mit einer Kriminalpolizei im Kanton Bern. Dies hat bis Ende 2005 zu
geschehen und entspricht der strategischen Zielsetzung des Re-
gierungsrates. Aus diesen Uberlegungen ist der neue Gerichts-
polizeivertrag auf vier Jahre beschrankt. Neue Formen der
Zusammenarbeit sind auch mit Polizeiorganisationen anderer
Gemeinden gefunden worden. Eine Projektorganisation bereitet die
Grundlagen einer Ubernahme der Stadtpolizei Thun durch die Kan-
tonspolizei auf den 1. Januar 2003 vor. Das Projekt «Polizei Thun»
ist auf Initiative des Thuner Gemeinderates lanciert worden. In Biel
sind die Einsatzzentralen von Stadt- und Kantonspolizei zu-
sammengelegt worden, was auch mit Blick auf die Expo.02 von
grosster Wichtigkeit ist.

Pilotprojekte flir gemeindepolizeiliche Aufgaben
Die vom Grossen Rat tiberwiesene Motion Frey fordert die Uber-
nahme von gemeindepolizeilichen Aufgaben gegen Entgelt durch
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die Kantonspolizei. Im Rahmen eines Pilotprojekts in funf Gemein-
den (Ittigen, Grosshdchstetten, Heimberg, Uetendorf, Uttigen) sind
praktische Erfahrungen gesammelt worden. Grundlage fur die Zu-
sammenarbeit bildet ein Mustervertrag, den die Polizei- und Militér-
direktion und die Finanzdirektion gemeinsam erarbeitet haben.
Erste Ergebnisse des Pilotversuchs zeigen eine hohe Zufriedenheit
der betroffenen Gemeinden mit den angebotenen Leistungen. Die
Kantonspolizei wird im Rahmen ihrer personellen Mdglichkeiten
Gesuche von zusatzlichen Gemeinden prifen und Hand zu Lésun-
gen auf der Grundlage des Mustervertrages bieten.

Ausblick

Diese Beispiele flir den Wandel in der Polizeilandschaft zeigen die
Notwendigkeit einer generellen Uberpriifung der Aufgaben, Struk-
turen, Ablaufe und Mittelzuteilung der Kantonspolizei auf. Im Jahr
2002 wird deshalb eine Projektorganisation mit externer Beratung
eingesetzt mit dem Ziel, die Grundlagen fir eine zukunftsgerichtete
kantonale Polizeiorganisation zu schaffen.

11.4 Bildung, Kultur und Freizeit

Bericht des Wirtschaftsrates

Mit dem Bericht des Wirtschaftsrates zum Bildungssystem des
Kantons Bern hat der Regierungsrat Gelegenheit erhalten, sich mit
einer Aussenbeurteilung der durch den Grossratsbeschluss von
1985 zur Gesamtrevision der Bildungsgesetzgebung eingeleiteten
Reformen auseinander zu setzen. Der Bericht wirdigt die bisher
geleistete Reformarbeit und enthélt Vorschlage flr Anpassungen in
einigen Bereichen. Die Erziehungsdirektion wird eine klare Priorita-
tensetzung flr ihre Weiterarbeit vornehmen und ein Augenmerk auf
die Eliminierung von Doppelspurigkeiten setzen mussen. Das Leit-
bild und die Ziele der Erziehungsdirektion, die im April 2001 publi-
ziert wurden, sind Grundlage fUr die Verwaltungstatigkeit in den
nachsten Jahren.

Fachhochschulen

Zur Umsetzung der Projektarbeiten, die aus der Motion Erb hervor-
gingen, hat der Regierungsrat im September beschlossen, dass die
bisher elf Direktionsbereiche der Berner Fachhochschule bis zum
Wintersemester 2003 neu in sechs Departementen zusammenge-
fasst werden sollen. Die Schaffung dieser Departemente bedingt
eine Gesetzesrevision. Der Grundsatz, wonach jeder Studiengang
nach Mdoglichkeit nur einmal und an einem Standort angeboten
werden soll, war wegweisend bei der Neustrukturierung der Berner
Fachhochschule. Definitive Studiengang- und Standortentscheide
werden erst gefallt, wenn ein detailliertes Raumkonzept besteht. Flr
die Ecole d’ingénieurs in St-Imier ist im Rahmen von BEJUNE
mittelfristig die Integration in die Westschweizer Fachhochschule
(HES-SO) vorgesehen.

115 Gesundheit, Sozialpolitik

Spitalversorgung

Im Bereich der Spitalstrukturen hat der Regierungsrat im Berichts-
jahr Massnahmen eingeleitet, damit die Beziehungen zwischen
dem Kanton und dem Inselspital Gberprift und den neuen gesund-
heitspolitischen Gegebenheiten angepasst werden kdnnen. Er hat
zu diesem Zweck die Gesundheits- und Flrsorgedirektion beauf-
tragt, im Rahmen der Grundlagenarbeiten zum neuen Spitalversor-
gungsgesetz und unter Beizug von externen Experten die Frage-
stellungen hinsichtlich der kiinftigen gesetzlichen Regelung des In-
selspitals zu konkretisieren und Ldsungsansétze zu skizzieren.

Personalsituation im Pflegebereich
Im Zusammenhang mit dem Projekt «Verbesserung der Arbeits-
situation im Pflegebereich» (VAP) hat der Regierungsrat ein Paket

mit zwolf Massnahmen verabschiedet, welches der Grosse Rat am
18. Juni 2001 im Rahmen eines Nachkreditantrags genehmigt hat.
Der Nachkredit war zur Finanzierung von zwei bereits auf den 1. Juli
2001 umgesetzten Massnahmen im Lohnbereich nétig: Die Anpas-
sung der Gehélter des Pflege- und des medizinisch-therapeu-
tischen sowie medizinisch-technischen Personals in den subven-
tionierten Institutionen an das Gehaltssystem BERESUB und damit
an die Léhne des Kantonspersonals einerseits sowie die Ausrich-
tung einer auf 1'/2 Jahre befristeten monatlichen Zulage flr das Per-
sonal im Pflegebereich mit anerkanntem Berufsabschluss anderer-
seits. Die Umsetzung der mittel- und langerfristigen Massnahmen
ist im Berichtsjahr in Angriff genommen worden. Die Erhebungen fur
die Hauptuntersuchung im Projekt VAP sind abgeschlossen, die
Auswertungen werden flr das erste Halbjahr 2002 erwartet.

Gesundheitsgesetz

Das revidierte Gesundheitsgesetz ist im Berichtsjahr vom Grossen
Rat mit grossem Mehr angenommen worden. Es beinhaltet eine
liberalisierte Zulassung zu beruflichen Téatigkeiten im Gesundheits-
wesen. Eine Bewilligungspflicht ist nur dort vorgesehen, wo dies
zum Schutz der Patientinnen und Patienten erforderlich ist. Ferner
wurden die grundlegenden Rechte und Pflichten der Gesundheits-
fachpersonen und der Patientinnen und Patienten auf Gesetzes-
stufe geregelt. Die Ausfihrungsbestimmungen (Gesundheitsver-
ordnung, Fachkommissionenverordnung) wurden vom Regierungs-
rat ebenfalls bereits verabschiedet und treten auf den 1. Januar
2002 in Kraft.

Sozialhilfegesetz

Das neue Sozialhilfegesetz, welches das Uber 40 Jahre alte Fiirsor-
gegesetz ablost, wurde vom Grossen Rat ohne Gegenstimme ge-
nehmigt. Damit verfligt das Sozialwesen im Kanton Bern Uber eine
zukunftsgerichtete neue gesetzliche Grundlage. Mit der Verab-
schiedung in der Juni-Session konnte gewahrleistet werden, dass
das Sozialhilfegesetz gleichzeitig mit dem FILAG auf den 1. Januar
2002 in Kraft treten kann. Die ebenfalls auf den 1. Januar 2002 in
Kraft tretende Ausflhrungsverordnung zum Sozialhilfegesetz wurde
im Laufe des Berichtsjahres vom Regierungsrat verabschiedet.

11.6 Raumordnung, Umwelt, Infrastruktur,
Energie
Raumofdnung

Im Berichtsjahr wurden die Arbeiten am kantonalen Richtplan und
am Projekt der wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkte (ESP)
weitergefiihrt. Der Entwurf zum kantonalen Richtplan wurde einem
Mitwirkungs- und Vernehmlassungsverfahren unterzogen. Im Pro-
jekt ESP wurde das Umwelt- und Verkehrsmodell mit dem Mass-
nahmenplan zur Luftreinhaltung konsolidiert und mit dem ESP-
Programm im kantonalen Richtplan verankert. Im Wettbewerb Re-
gionalzentren ist die Umsetzung angelaufen. Schliesslich wurde der
Raumplanungsbericht '02 des Regierungsrates an den Grossen
Rat erarbeitet.

Okologie

Das Berichtsjahr bedeutete fur den Umweltschutz eine Konsolidie-
rungs- und Optimierungsphase mit intensiven Arbeiten am Projekt
«Optimierung Umweltschutz» und dem Abschluss des Teilprojektes
«Koordiniertes Vorgehen bei Umweltverstdssen». Als wichtiges Er-
eignis ist die vom Regierungsrat am 27. Juni 2001 genehmigte Re-
vision des Massnahmenplanes zur Luftreinhaltung hervorzuheben.

Verkehr

Auf Grund des Berichtes der Kommission Bieri zum Agglomera-
tionsverkehr und dessen Finanzierung ist der Bund bereit, vermehrt
Bundesgelder fir den Agglomerationsverkehr zur Verfigung zu
stellen. Voraussetzung dazu ist allerdings das Vorliegen von Ge-
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samtverkehrsstudien. Fir die Regionen Bern und Thun sind solche
in die Wege geleitet, diejenige der Region Burgdorf wird vorbereitet.
Der Regierungsrat hat im Richtplan das Augenmerk ebenfalls ver-
starkt auf die Gesamtmobilitat gelegt. Gegen das Ansinnen des
Bundesrates, das Budget 2002 fiir den Nationalstrassenbau zu
kirzen, hat sich der Regierungsrat gewehrt, da dies zu Verzoge-
rungen bei den Arbeiten an N5 und N16 flhren wirde. Zwar haben
die eidgendssischen Réte auf die Klrzung verzichtet, doch kommt
der vom Kanton zu bezahlende Anteil von 16 Prozent nun auf Grund
der Uberwiesenen Motion der Finanzkommission «Schuldenabbau
in den Finanzplanjahren 2003-2005» (M 194/2001) unter Druck.

BLS Létschbergbahn AG (BLS)

Die Zusammenarbeit zwischen den Schweizerischen Bundes-
bahnen (SBB) und der BLS konnte im Sinne der im Sommer 2000
abgeschlossenen Absichtserklarung vertraglich geregelt werden.
Die SBB tbernimmt von der BLS per Ende 2004 den Fernverkehr
auf der Létschberg-Basislinie, die BLS wird auf den gleichen Zeit-
punkt SystemfUhrerin der Berner S-Bahn. Konkurrenz herrscht
nach wie vor beim Guterverkehr. Statt einer sofortigen Beteiligung
an der BLS hat die SBB vertraglich eine Kaufoption an maximal
34 Prozent des BLS-Aktienkapitals erworben. Zudem konnte das
Pensionskassenproblem (Unterdeckung) der BLS geldst werden,
indem sich die BLS per 1. Januar 2001 zu gUnstigen Bedingungen
der Pensionskasse Ascoop anschliessen konnte. Noch pendent
sind die vom Bund angestrebte Ausgliederung der Infrastruktur in
eine Tochtergesellschaft sowie die Ablésung der Darlehen, die der
Kanton Bern der BLS gewahrt hat. Die damit verbundenen Fragen
sind im Rahmen der Bahnreform Il anzugehen. Der Grosse Rat hat
in der September-Session vom Rechenschaftsbericht des Regie-
rungsrates Uber die BLS Kenntnis genommen.

Energie

Im Sommer wurde zum Entwurf des 3. Energieberichts ein Mitwir-
kungs- und Mitberichtsverfahren durchgefiihrt. Gestitzt darauf hat
der Regierungsrat beschlossen, den 3. Energiebericht auf die neue
Legislatur zu verschieben und dem Grossen Rat frihestens im
Herbst 2002 zu unterbreiten. Auf diese Weise kann der Energie-
bericht mit den Richtlinien der Regierungspolitik 2003 bis 2006 ab-
gestimmt werden, und die Debatte im Grossen Rat kann in Kennt-
nis des Resultats der eidgendssischen Abstimmung zum Elektrizi-
tatsmarktgesetz (EMG) gefihrt werden. Flr die Einflhrung dieses
Gesetzes im Kanton Bern wurde im Frihjahr eine kantonale
Arbeitsgruppe eingesetzt, welche Vorschlage zur Sicherung des
Service public auszuarbeiten hat.

11.7 Volkswirtschaft

Umfeld

In der Schweiz kuhlte sich die Konjunktur im zweiten Halbjahr 2001
deutlich ab. Neben der Verschlechterung des internationalen Kon-
junkturklimas waren auch Ereignisse im Inland, wie der Zusammen-
bruch der Swissair, mitverantwortlich. Die Schatzungen fiir das BIP-
Wachstum des Jahres 2001 liegen bei 1,5 Prozent, ahnlich wie im
Euro-Raum. Die weltweite Wachstumsverlangsamung wirkte sich
auch auf die Wirtschaft des Kantons Bern aus. Das BIP-Wachstum
des Jahres 2001 wird auf 1,4 Prozent geschatzt, was leicht unter
dem Schweizer Mittel liegen durfte. Fur das Jahr 2002 wird eine
weitere Anndherung an den Schweizer Durchschnitt prognostiziert.

Stéarkung der Wirtschaftskraft

Die Verbesserung der Rahmenbedingungen und damit die Stér-
kung der Wirtschaftskraft hatten fir den Kanton Bern im Berichts-
jahr Prioritdt. Der vom Regierungsrat eingesetzte Wirtschaftsrat
erarbeitete diesbezlgliche Empfehlungen. Verschiedene laufende
Projekte gaben Impulse: So wurde die im tourismuspolitischen Leit-
bild festgehaltene Destinationsbildungs-Strategie weiterverfolgt.

Eine Expertenstudie begrlsste den eingeschlagenen Weg und
empfahl die Aufteilung zwischen tourismuspolitischen und marke-
tingbezogenen Aufgaben. Die Region Bern-Montreux erhielt vom
schweizerischen Sportparlament die Zustimmung, flr die Olympi-
schen Winterspiele 2010 zu kandidieren. Der Kanton Bern unter-
stltzte das Projekt politisch, mit Know-how und mit Mitteln aus
dem Sportfonds. In zahlreichen Gesprachen und Interventionen
konnte flr die Spielbank der Stadt Bern eine A-Konzession (Grand
Casino), flur diejenige von Interlaken eine B-Konzession erwirkt
werden.

Die Wirtschaftsférderung loste mit 77 geférderten Projekten im
Kanton Bern rund 1100 neue Arbeitspléatze in zukunftsgerichteten,
wachstumsintensiven Branchen und Investitionen von rund 580
Millionen Franken aus. Besonders erfreulich war der hohe Anteil an
Neugriindungen. Die Clusterpolitik bewahrte sich weiterhin als Ins-
trument der Standortpromotion. Der Aktionsplan Telematik wurde
von einer neuen ICT-Offensive abgelost. Die Schaffung neuer Lehr-
stellen und Studiengénge an den Fachhochschulen im Informa-
tions- und Kommunikationsbereich standen dabei im Vordergrund.

Land- und Forstwirtschaft

Der Kanton Bern begleitete den Strukturwandel in der Landwirt-
schaft weiterhin aktiv. Er unterstiitzte die Landwirtschaftsbetriebe
insbesondere in deren Bemuhungen um Starkung der Wettbe-
werbsfahigkeit. Dabei konnten die Beitrdge an die Landwirtschaft
gestltzt auf das neue Strukturleitbild gezielter eingesetzt werden.
Die Foérderung der Zusammenarbeit der Landwirtschaft mit dem
Tourismus und dem Ubrigen Gewerbe im landlichen Raum wurde
vorangetrieben. Das landwirtschaftliche Bildungswesen wurde
reorganisiert, und landwirtschaftliche Gutsbetriebe wurden priva-
tisiert. Die Schwéachung der Forstwirtschaft durch gravierende Ver-
luste nach dem Sturm «Lothar» konnte mit einer klaren Strategie
und einem gezielten Mitteleinsatz abgewendet werden. Von der
Sturmholzmenge von 4,3 Mio. Kubikmeter konnten bereits 3,7 Mio.
Kubikmeter aufgertstet werden.

11.8 Finanzen

Finanzpolitische Perspektiven

Die konsequente Finanzpolitik des Regierungsrates und die ent-
sprechende Unterstitzung durch den Grossen Rat legten den
Grundstein, um den Haushalt in einem konjunkturell verbesserten
Umfeld vorlbergehend in eine Bandbreite ausgeglichener Rech-
nungsergebnisse zu fihren. Erstmals seit Beginn der Neunziger-
jahre sieht der in der November-Session 2001 vom Parlament zur
Kenntnis genommene Finanzplan fiir samtliche Planjahre ein posi-
tives Rechnungsergebnis vor. Die prognostizierten Rechnungs-
abschlUsse lauten wie folgt:

— Voranschlag 2002: + 6,4 Mio. Franken

— Finanzplan 20083: + 6,5 Mio. Franken

- Finanzplan 2004: + 49,7 Mio. Franken

— Finanzplan 2005: + 100,7 Mio. Franken

Die finanzpolitischen Perspektiven haben sich flr den Kanton Bern
gegen Ende des Jahres durch die jingsten Entwicklungen auf
Bundesebene jedoch erneut und rasch deutlich verschlechtert.
Zum einen hat der Nationalrat im September 2001 als Erstrat das
Steuerpaket 2001 behandelt, welches flr den Kanton Bern Uber
den Anteil an der direkten Bundessteuer zu Einnahmenausfallen
von bis zu 70 Mio. Franken fihren kann. Zum anderen hat das Eid-
genossische Versicherungsgericht Ende November 2001 entschie-
den, dass sich die éffentliche Hand auch bei halbprivat- und privat-
versicherten Patientinnen und Patienten in 6ffentlichen Spitélern an
den Spitalbehandlungskosten beteiligen muss. Ausserdem ist zur-
zeit eine Teilrevision des Krankenversicherungsgesetzes in Arbeit,
wonach die Kantone auch den Grundversicherungsanteil von Pa-
tientinnen und Patienten in Privatspitalern Ubernehmen mussen.
FUr den Kanton Bern dUrften sich die Zusatzbelastungen als Folge
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dieses Entscheides bzw. dieser Teilrevision auf jahrlich bis zu
110 Mio. Franken belaufen. Diese beiden Entwicklungen auf
Bundesebene fiihren dazu, dass der kantonale Finanzhaushalt
ohne Korrekturmassnahmen in der Planperiode 2003 bis 2006
allein auf Grund dieser neuesten Entwicklung wiederum in Defizite
in der Grossenordnung von deutlich Uber 100 Mio. Franken pro
Jahr abzugleiten droht.

Durch diese externen Rahmenbedingungen wird zun&chst die Vor-
gabe der Defizitoremse, Uber die das Berner Volk im Marz 2002 ab-
stimmen wird und die fur das Jahr 2003 erstmals zur Anwendung
gelangen soll, zu einer prioritdren und zentralen inhaltlichen He-
rausforderung in der Finanzpolitik. Mit der Defizitbremse wird fest-
gelegt, dass der Voranschlag im kantonalen Haushalt keinen
AufwandUberschuss mehr aufweisen darf. Bereits diese Vorgabe
erstmals im Jahr 2003 zu erreichen, wird sich nach Auffassung des
Regierungsrates als sehr schwierig erweisen. Auf Grund der neuen
Rahmenbedingungen setzt allein die Vorgabe der Defizitoremse fir
das Jahr 2003 Aufwandreduktionen von rund 100 Mio. Franken
voraus, was bei der heutigen Struktur des kantonalen Haushalts
einen spurbaren Aufgabenabbau bedeutet.

Motion der Finanzkommission

Mit der Uberweisung der Motion 194/2001 der Finanzkommission
durch den Grossen Rat in der November-Session 2001 ist der
Druck deutlich gewachsen, weitere sichtbare Erfolge in der Sanie-
rung des kantonalen Haushalts zu erzielen. Der Grosse Rat hat in
der Finanzdebatte vom November zum Ausdruck gebracht, dass er
vom Regierungsrat weitere, deutliche Sanierungsschritte mit ent-
sprechenden Antrédgen erwartet, welche in Uberblickbarer Zeit eine
Stabilisierung und hernach den Abbau der Kantonsverschuldung
erlauben. Flr eine Stabilisierung der heutigen Schulden sind unter
den neuen Rahmenbedingungen Haushaltsverbesserungen von
durchschnittlich rund 270 Mio. Franken pro Jahr notwendig. Fur
den vom Grossen Rat geforderten Schuldenabbau von 300 Mio.
Franken in den Planjahren 2003 bis 2005 sind es sogar knapp
370 Mio. Franken jahrlich, was fast dreieinhalb Steueranlagezehn-
teln entspricht.

Die bisherige Sanierungspolitik ist trotz ihrer Erfolge mit Haushalts-
entlastungen von Uber 700 Mio. Franken an ihre Grenzen gestos-
sen. Nach acht Sanierungspaketen besteht aus Sicht des Regie-
rungsrates kaum noch Spielraum flir Klrzungen der finanziellen
Mittel bei gleich bleibendem staatlichen Aufgaben- und Dienst-
leistungsangebot. Vieimehr muss heute das gesamte Angebot an
staatlichen Dienstleistungen hinterfragt werden. Es ist zu prifen, wo
Aufgaben des Kantons abgebaut, gestrafft, verandert oder kon-
zentriert werden kénnen. Auf Grund der finanziellen Vorgaben des
Parlaments sind auch Sanierungsmassnahmen zu prifen, die eine
Rucknahme der flachendeckenden Versorgung mit 6ffentlichen
Gutern und damit verbunden eine vermehrte Zentralitat der Aufga-
benerflilung sowie eine splirbare Ausdiinnung und Qualitatssen-
kung des kantonalen Leistungsangebotes mit sich bringen. Ein Ab-
bau von staatlichen Aufgaben und Forderungsmassnahmen mit
dem entsprechenden Stellenabbau wird ebenso zu priifen sein wie
eine neue Priorisierung der Investitionen, wenn die Vorgaben des
Parlaments erflillt werden sollen. Nur eine Kombination von sich
gegenseitig erganzenden Massnahmen, unterstltzt durch eine
ausreichende konjunkturelle Entwicklung, werden nach Auffassung
des Regierungsrates den Durchbruch in der Sanierungspolitik mog-
lich machen.

Totalrevision der Personalgesetzgebung (PeLAG)

Das Ziel der Revision besteht im Wesentlichen darin, dem Regie-
rungsrat im Sinne der Uberwiesenen SVP/FDP-Motion (M 200/98)
betreffend konsequenter Fortsetzung der Sanierung des Staats-
haushaltes eine flexiblere Lohngestaltung zu ermdglichen sowie die
Anstellungsbedingungen des Kantonspersonals und der Lehrkréfte
zu vereinheitlichen. Ebenfalls sollen im Rahmen dieser Revision
einige aus verfassungsrechtlichen Griinden notwendig gewordene

Anpassungen, wie beispielsweise die Aufhebung des Streikver-
botes im &ffentlichen Dienst, vorgenommen werden. Der Regie-
rungsrat verabschiedete die Vorlage am 30. Mai zuhanden des
Grossen Rates.

1.2 Beziehungen des Kantons nach aussen

1.2.1 Beziehungen zum Bund

Im Rahmen der aus Bund, Kantonen und St&dten zusammenge-
setzten Tripartiten Agglomerationskonferenz (TAK), deren konstitu-
ierende Sitzung am 20. Februar 2001 stattgefunden hat, werden
das Ziel der Forderung der vertikalen Zusammenarbeit Bund-Kan-
tone-Stadte/Gemeinden und die Entwicklung einer gemeinsamen
Agglomerationspolitik verfolgt. Erste gemeinsame Projektarbeiten
im Bereich der Auslander- und Integrationspolitik sowie der hori-
zontalen Zusammenarbeit innerhalb der Agglomerationen sind ge-
startet worden.

Die Beziehungen zum Bund waren auch im Berichtsjahr gepragt
durch problematische Verhaltnisse beim Vollzug des Krankenver-
sicherungsgesetzes. Unklare und widersprichliche Gesetzesbe-
stimmungen, fehlende Ausflihrungserlasse, die Entscheidpraxis
des Preistiberwachers, Uberlange Bearbeitungsfristen von Be-
schwerden und ein hdchstrichterliches Urteil mit gravierenden
finanziellen Auswirkungen auch fUr den Kanton Bern erschweren
die Wahrnehmung der verfassungsmassigen und gesetzlichen Auf-
gaben des Kantons im Gesundheitswesen.

122 Beziehungen zu anderen Kantonen

Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)

FUr die KdK war das Jahr 2001 gepragt durch die Koordination
gemeinsamer Stellungnahmen der Kantone zu innen- und aussen-
politischen Geschéaften, durch die Fortflihrung der Diskussion um
die Europa-Reform der Kantone (EuRefKa) und das Ausarbeiten
einer Rahmenordnung Uber die Arbeitsweise der KdK und der
Direktorenkonferenzen. Sie wurde an der Plenarversammlung vom
5. Oktober 2001 bereinigt. FUr eine erfolgreiche Vertretung der kan-
tonalen Interessen soll die Zusammenarbeit zwischen der KdK und
den Direktorenkonferenzen systematischer und transparenter ge-
staltet sowie punktuell vertieft werden. Zur Frage des Einbezugs der
Kantone in die Europapolitik des Bundes erschien der Sammelband
«Die Kantone vor der Herausforderung eines EU-Beitritts», Bericht
der Arbeitsgruppe EuRefKa. Die KdK beschéftigte sich im Berichts-
jahr weiterhin mit Vollzugs- und Umsetzungsfragen der bilateralen
sektoriellen Abkommen zwischen der Schweiz und der EU, die im
Berichtsjahr von allen EU-Staaten ratifiziert worden aber noch
immer nicht in Kraft getreten sind. Zu den neuen Verhandlungs-
mandaten des Bundes fUr weitere sektorielle Abkommen wurde in
zwei ausserordentlichen Plenarversammliungen eine gemeinsame
Stellungnahme der Kantone erarbeitet. Der Kanton Bern beteiligte
sich aktiv an dieser Meinungsbildung. Er hatte ebenfalls grossen
Anteil an der Stellungnahme der KdK zur Reorganisation der tech-
nischen Sicherheit in den Bereichen des Departementes fir Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK). Ein stéandiges
Thema der KdK geblieben sind die Verwendung der Erlése aus dem
Verkauf der Goldreserven, die Einflihrung einer Kantonsinitiative bei
der Reform der Volksrechte in der Bundesverfassung und der Neue
Finanzausgleich (NFA) Bund-Kantone. lhre Arbeit aufgenommen
hat die Tripartite Agglomerationskonferenz (TAK), welche von der
KdK mitfinanziert wird. Sie soll die Folgearbeiten des Bundes zum
Kernstadtebericht begleiten, Leitlinien flr die horizontale und ver-
tikale Zusammenarbeit in inner- und interkantonalen Agglomera-
tionen formulieren und periodisch zu den Bereichen Sozial- und
Integrationspolitik informieren und Empfehlungen ausarbeiten. Herr
Regierungsprasident Werner Luginbuhl vertritt den Kanton Bern in
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der Plenarversammlung und ist ebenfalls Mitglied des Leitenden
Ausschusses der KdK.

Espace Mittelland (EM)

Das Netz der Kooperation im EM hat sich verdichtet. Die Regierun-
gen der sieben Mitgliedskantone Bern, Freiburg, Solothurn, Neuen-
burg, Jura, Wallis und Waadt wollten den EM in Politik, Verwaltung
und Wirtschaft noch stérker verankern. Sie aktualisierten zu diesem
Zweck die Grundsatzerklarung aus dem Jahr 1994 und verab-
schiedeten die neue Erklarung Ende August 2001. Neu sollen die
Tatigkeiten auf die vier Schwerpunktbereiche «Wirtschaft», «Bil-
dung, Forschung und Kultur», «Infrastruktur» und «Gesundheitswe-
sen und Umwelt» konzentriert werden. Ein entsprechender Mass-
nahmenplan soll im Jahr 2002 erarbeitet werden.

Die Kantone des EM machten sich zum Ziel, das Angebot im of-
fentlichen Verkehr gemeinsam weiterzuentwickeln. Der EM flUhrte
im Rahmen der 2. Etappe von Bahn 2000 Nachfrageanalysen und
-prognosen durch und erarbeitete zuhanden des Bundes Ange-
botsvorstellungen und Infrastrukturvorhaben fir den Zeitraum 2010
bis 2020.

In der noch jungen Telematikbranche wurde — gestitzt auf den be-
stehenden Telematikcluster Bern/EM — der Aufbau eines espace-
weiten Branchenverbands vorangetrieben. Der Wirtschaftsbera-
tungscluster Bern/EM wurde vergangenes Jahr gegriindet und
zahlt bereits Uber 500 Mitglieder.

Als Mitglied des Benchmark-Clubs der Konjunkturforschung Basel
AG (BAK) stand dem EM eine exklusive Datenbasis betreffend
Regionen in Europa zur Verfligung, die verglichen mit anderen An-
geboten branchenméssig differenzierter war und internationale und
interregionale Vergleiche ermdglichte. Die wichtigen Statistikdaten
der Kantone des EM stehen seit vergangenem Jahr einem breiten
Publikum auf dem Internet zur Verfligung. Im Bereich Kultur wurden
die ersten Konzerte des Kammermusikensembles «Espace Mu-
sique Mittelland» durchgefuihrt.

Im Bereich Landwirtschaft wurde das gemeinsame Direktzahlungs-
projekt der Kantone Bern, Solothurn und Freiburg (GELAN) erfolg-
reich weiterentwickelt. Kosteneinsparungen und friihzeitige Bei-
tragsauszahlungen waren die Folge.

Zum vierten Mal versammelten sich am 24. August 2001 Parlamen-
tarierinnen und Parlamentarier aus den Mitgliedskantonen des EM
und dem Kanton Aargau. Im Rahmen von zwei Workshops wurde
Uber die Mdglichkeiten und Grenzen eines gemeinsamen Handelns
in den Bereichen Strommarktliberalisierung und Gesundheitswesen
diskutiert.

Entscheidungstréager aus dem offentlichen Leben, Politik, Wirt-
schaft, Wissenschatft, Verwaltung, Medien und Kultur sowie weitere
Interessierte sollen kunftig zur Unterstitzung der Ziele des EM ver-
mehrt in dessen Arbeiten einbezogen werden. Zu diesem Zweck
wurde am 28. August 2001 in Twann der «Fdrderverein Espace
Mittelland» gegriindet.

Ausserhalb der Strukturen des EM wurden in einer gemeinsamen
Medienorientierung der Kantone Bern und Solothurn die von bei-
den Regierungen Uberarbeiteten Luftmassnahmenplane vorge-
stellt. Dabei wurde auf die intensive Zusammenarbeit der Fachleute
beider Kantone und die Entwicklung einer gemeinsamen Strategie
fur die Zukunft hingewiesen, was angesichts der grenzlberschrei-
tenden Problematik von grosser Bedeutung war.

Direktorenkonferenzen

Im Gesundheits- und Sozialwesen erfolgt die Zusammenarbeit zwi-
schen den Kantonen in der Schweizerischen Sanitatsdirektoren-
konferenz, der Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren sowie
der Konferenz der Nordwestschweizer Sanitatsdirektoren. Die Zu-
sammenarbeit in diesen Direktorenkonferenzen ist sehr intensiv. Der
Kanton Bern ist auch in den Vorstanden vertreten.

Im Bildungsbereich ist die interkantonale Zusammenarbeit in den
diversen Organen fortgesetzt worden. In der Nordwestschweizeri-
schen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren sind

schwergewichtig zwei Projekte behandelt worden. Das Projekt
«Treffpunkte fur die Volksschule» nimmt sich der elementaren schu-
lischen Bildungsinhalte an, mit denen Kinder und Jugendliche sich
in der ganzen Sprachregion auseinandersetzen. Im zweiten Projekt
geht es um die Schaffung eines interkantonalen Kompetenz-
zentrums fUr die externe Evaluation von Schulen auf der Sekundar-
stufe Il

Mit der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Universitats-
kantonen Uber die Zusammenarbeit im universitaren Hochschul-
bereich und der damit zusammenhangenden Errichtung der
Schweizerischen Universitatskonferenz (SUK) und des Akkredi-
tierungsorgans wurden die Grundlagen fUr eine gesamtschweize-
risch koordinierte Universitatspolitik- geschaffen. Ausserdem wur-
den im Rahmen der BENEFRI-Universitaten die Koordinationspro-
jekte mit Unterstlitzung des Bundes ausgebaut. Mit der Evaluation
der beiden Veterindrmedizinischen Fakultéten der Schweiz konnte
im Projekt VETSUISSE ein wichtiger Meilenstein gesetzt werden.
Die Schweizerische Bau-, Planungs- und Umweltschutzdirektorin-
nen-Konferenz (BPUK) verabschiedete in der Folge des bilateralen
Abkommens mit der EU am 15. Mérz 2001 die Revision der Inter-
kantonalen Vereinbarung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen
(IV6B) und Ubernahm an der Hauptversammlung vom 13. Septem-
ber 2001 auf dem Gurten das Patronat tber die in Entstehung be-
griffene Homepage www.simap.ch (systeme d’information sur les
marchés publics), welche ab 2002 fir samtliche Ausschreibungen
der offentlichen Amtsstellen in der Schweiz (Bund, Kantone,
Gemeinden und weitere Offentlich-rechtliche Institutionen) zur Ver-
flgung stehen wird. Damit sind die zwei Kernelemente jeglicher
Regelung Uber offentliche Beschaffungen (einheitliche Schwellen-
werte und gemeinsames Ausschreibungsorgan) in die Wege gelei-
tet, sodass der Wettbewerb weiter gestarkt wird.

Wichtigstes Thema in der Energiedirektorinnen-Konferenz (EnDK)
war auch im Berichtsjahr die Liberalisierung des Strommarktes und
insbesondere die Stellungnahme zur vom Bundesrat eingeleiteten
Vernehmlassung zur Elektrizitatsmarktverordnung.

Die Konferenz der Direktorinnen des offentlichen Verkehrs (K&V)
verabschiedete im Rahmen der Bahn 2000, 2. Etappe, die Ange-
botsvorstellungen der Kantone zuhanden des Bundesamtes flir
Verkehr (BAV). Bezlglich Finanzierung des offentlichen Verkehrs
unternahm sie zahlreiche Vorstdsse beim Bund (z.B. betreffend
Erhéhung der Abgeltungsbeitrdge des Bundes, zusatzlicher Dotie-
rung des 8. Rahmenkredits, Aufhebung.des Finanzmoratoriums zur
Sanierung von Niveaulibergangen) und nahm in der Experten-
gruppe der Kommission Bieri zum Agglomerationsverkehr teil.

1.2.3 Beziehungen zu den Gemeinden

Der Regierungsrat nahm mit den Gemeinderaten von Bern, Biel und
Thun an Arbeitssitzungen teil.

Das Kontaktgremium Kanton-Gemeinden traf sich im Berichts-
jahr an drei Sitzungen, um wichtige politische Fragen in der
Zusammenarbeit Kanton-Gemeinden zu behandeln. Die mit der
Aufgabenteilung eingeflihrte Partnerschaft eigener Pragung hat
sich bewahrt und ist trotz teilweise grésseren sachlichen Differen-
zen — beispielsweise hinsichtlich der Berechnung der Steuerbelas-
tungsverschiebung im Rahmen des FILAG — von einem guten
Klima des gegenseitigen Respekts gepragt. Der Gemeindedirektor
hat auch im Jahr 2001 mit den bernischen Gemeindeprasidentin-
nen und -prasidenten das schon traditionelle Rendez-vous zum
Thema «FUhrungsaufgaben des Gemeinderates» durchgefihrt. Der
wahrend der Ausstellung «Gemeinde 2001» im BEA-Ausstellungs-
gelande zentral durchgefiihrte Anlass wurde von rund 300 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern besucht.
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1.2.4 Beziehungen zu den Landeskirchen
Die Kontakte zu den Vertreterinnen und Vertretern der Landes-
kirchen erfolgten im Rahmen der ordentlichen Geschaftsablaufe.

1.3 Mitgliedschaften von Regierungsmitgliedern
in Verwaltungsorganen

Gemass Artikel 17 Absatz 2 des Gesetzes vom 20. Juni 1995 Uber
die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung (Organi-
sationsgesetz, OrG) durfen die Mitglieder des Regierungsrates den
Verwaltungsorganen wirtschaftlicher oder gemeinnitziger Unter-
nehmungen und Organisationen nur angehdren, wenn es im Inte-
resse des Kantons nétig ist. Der Regierungsrat orientiert sich seit
1995 an folgenden Grundsatzen:

1. Mitglieder des Regierungsrates werden «von Amtes wegen» in
Verwaltungsorgane offentlicher Unternehmen delegiert, wenn
— hierzu eine rechtssatzmassig festgelegte Verpflichtung besteht
oder

— der Regierungsrat die Vertretung festlegt oder ein direkter Zu-
sammenhang zwischen der Auslbung des Mandates und der
vom betreffenden Regierungsmitglied geleiteten Direktion
besteht.

2. Auch in anderen Féllen kann es «im Interesse des Kantons» lie-
gen, dass Regierungsmitglieder Vertretungen und Chargen in
offentlichen Unternehmen oder in gemeinnttzigen Organisatio-
nen wahrnehmen. In diesem Fall besteht aber keine Vertretung
«von Amtes wegen».

Im Folgenden erstattet der Regierungsrat in Anwendung von Artikel
17 Absatz 2 des Organisationsgesetzes Bericht Uber die Tatigkeit
seiner Mitglieder in Verwaltungsorganen (Stand 31.12. 2001). In der
nachfolgenden Liste werden die nicht «von Amtes wegen» ausge-
Ubten Mandate mit einem Stern (*) gekennzeichnet.

Regierungsratin E. Zélch-Balmer

Bankrat Schweizerische Nationalbank*
Gebaudeversicherung des Kantons Bern
Gesellschaft zur Férderung der bernischen Wirtschaft
Schweizerische Hochschule fir Landwirtschaft
Stiftung Schloss Spiez*

Stiftungsrat Schweizerisches Landesmuseum*

Regierungsrat S. Bhend
Inselspital
Swisstransplant

Regierungsprasident W. Luginbuhl
Ausgleichskasse des Kantons Bern (Aufsichtsrat)
Schweizerische Vereinigung flr Landesplanung*®

Didzesankonferenz des Bistums Basel
Invalidenversicherung-Stelle Bern (Aufsichtsrat)
Stiftungsrat «Johanna Dirmduller-Bol»*
Stiftungsrat «Louise Blackborne»*

Stiftung Paul Klee-Zentrum (seit 1.9. 2001)*

Regierungsrétin D. Andres
keine

Regierungsrat Dr. H. Lauri (bis 31. 8. 2001)
BKW FMB Energie AG

BLS Loétschbergbahn AG

Vereinigte Schweizerische Rheinsalinen AG
Stiftung Paul Klee-Zentrum

Regierungsrat U. Gasche (seit 1.9. 2001)
BKW FMB Energie AG
Vereinigte Schweizerische Rheinsalinen AG

Regierungsrat M. Annoni

Bernische Hochschulstiftung

Bernisches Historisches Museum

Conférence TransJurassienne (CTJ)
Didzesankonferenz des Bistums Basel

Electricité Neuchateloise SA (ENSA)
Hans-Sigrist-Stiftung

Inselspital

Société des Forces Electriques de la Goule, St-Imier
Société Radio Télévision Suisse Romande
Sport-Toto-Gesellschaft

Stiftung Les Vignolans, La Neuveville*

Stiftung Archiv des ehemaligen Flrstbistums Basel
Stiftung Haus der Universitat

Stiftung Maison latine

Stiftung Rebbaumuseum Hof-Ligerz*

Stiftung Paul Klee-Zentrum

Abegg-Stiftung

Regierungsratin D. Schaer-Born
Alpar AG

BKW FMB Energie AG
BLS Létschbergbahn AG

Bern, 17. April 2002
Im Namen des Regierungsrates
Der Prasident: Luginbthl

Der Staatsschreiber: Nuspliger






	Der Regierungsrat als Gesamtbehörde

